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Neuntes Kapitel.
Vonder Schuldigkeit , die den Unteroffizieren,

Krankenwärtern , und Knechten vom Spitale obliegt.

tz . I

-^ ie im Spitale kommandirten Unteroffiziere , Krankenwärter , und Spi¬
talknechte stehen unmittelbar unter dem Kommando derOffizierevom Spi¬
tal , denen es eine wesentliche Sorge seyn muß , daraufzu sehen , daß sowohl
die erstem als letzten mit unausgesetztem Fleiffe alles dasjenige verrichten,
was den Dienst der Kanken und die Reinhaltung des ganzen Spitals betrift,
und was nebstbey die theils im vorigen theils im gegenwärtigen Kapitel an-
empfohlene Ordnung enthält. Würde einer oder anderer wider irgend eine
Vorschrift fehlen, so wissen dieOffiziereihre Pflicht , die nachlässigen nämlich
nach Art ihres Verbrechens zu bestrafen- Damit indessen alles , was nur im¬
mer den Kranken ersprieslich seyn mag , auf das genaueste in Vollziehung ge»
bracht wird , so ist es recht notwendig , daß sowohl die Unteroffiziere als
die Krankenwärter und Spitalknechte nicht allein denSraböchirurgenson.
dem auch allen inspektionirenden Feldchirurgen pünktliche Parition Leisten-

O - § . II.
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§ . H.
.Äamit die Kranken mit glücklicherem Erfolg und grösserem Nutzen bedient
werden sollen , so ergieng vermög eines höchstenDekretesvomz April
1764 . der Befehl , daß künftighin beständige Krankenwärter im Spital festge-
setzet sind , die nämlich nicht immer durch neue Krankenwärter abgelöset wer¬
den : hiezu sind Halbinvaliden , die annoch von brauchbarer fähiger Leibeöbe-
schaffenheit sind , bestimmt , auch ist ihre Anzahl so festgesetzet worden , daß
2 Wärter auf iv Gefährlichkranke ; wieder 2 auf 20 andere Kranke von min¬
derer Gefahr ; und eben so viel auf 42 Rekonvaleszenten zu stehen kommen.
Von diesen hingegen sind jene abzurechnen , die allenfals erkranken könnten.
Wenn aber bey einer Epidemie die Krankenzahl grösser würde , so müssen
nach Verhältniß auch mehrere Wärter kommandirt werden . Die Zahl .der
Unteroffiziere aber muß sich so verhalten , daß allemal i Unteroffizier die Aufsicht
über6 Wärter hat . Die Wärter selbst haben eigene blaue Kittel , damit sie
theilS ihre Montour nicht beschmutzen , Lheils auch von den Kranken selbst kön¬
nen unterschieden werden. Hauptsächlich war dies auf Hinsicht des Trakteurs
nöthig , denn ohne dieses würde er manchmal in Verlegenheit gerathen sepn,
und indem er vielleicht Rekonvaleszenten oder andere minder Kranke für
Wärter angesehen hätte , würde er ihnen solche Speisen und Getränke haben
verabfolgen lassen , die ihnen doch schlechterdings schädlich sind . Nebst diesem
werde ! ! die Wärter auch dadurch der Wache vom Spital kennbar , und diese
kann folglich leicht ausnehmen , ob Wärter oder Kranke aus dem Spitale ge¬

hen
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hen wollen : da nun letztem , bevor sie nicht als gesund zu ihrem Regimentern
geschicket werden , das Ausgehen schlechterdings verbothen ist , so kann sich
die Wache darnach richten . Damit man aber auch ernstlicher von den Kran¬
kenwärtern fodern kann , daß sie die gefährlichen mit der größten Sorgfalt be¬
dienen ; sie hingegen , so viel möglich wider Ansteckungen , dadurch , daß sie
in etwas besser leben können , geschüzet werden , so ist ihnen vermög eben die-
ser oben angeführten höchsten Verordnung vom z April 1734 auf Vor¬
schlag des Oberstabschirurgus eine tägliche Zulage von r Kreutzer bewilliget
worden . Fände hingegen der ksmmandrrende Sraböchirurgus / daß die
bey den gefährlichen dienenden Krankenwärter nachlässig wären , und also diese
Zulage nicht verdienten , so wird er ihnen selbe wegnehmen , und sie aus dem
Zimmer dieser Kranken in andere übersetzen-

§. III.
^Oamit aber nicht nur die Abtritte , sondern auch die Leibschüsseln und
Leibstühle immer auf das sauberste gehalten werden , so sind 4 Knechte im
Spital , die für nichts als für dieses sorgen müssen , sie haben braune ! Röcke
mit blauen Aufschlägen. Zwey von diesen werden auf der chirurgischen Seite,
zwey auf der medieinischen vertheilt seyn , soz war, daß zwep den ersten Stock,
und eben so viel den zweyten hierinen zu besorgen haben. Sie müssen die Gän¬
ge und Stiegen von beyden Seiten beständig in der größten Sauberkeit er¬
halten , ganz vorzüglich aber müssen sie daran seyn , daß die heimlichen Gema¬
cher immer reinlich und die Thüren derselben engfügig geschlossen sind ; zwey-

Ä 3 mal
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mal im Fahre , und wenn es nöthig, noch öfter müssen sie alle Fenster putzen.
Sie dürfen die Böden der Abtritte nie im geringsten feucht lassen werden:
wäre dieses , so müssen sie alsogleich selbe mit Sand austrocknen ; auch wird
es nöthig seyn , daß auf jeder Seite einer von diesen Knechten Nachtwache
halt , damit , wenn man ihn braucht , er zu Händen ist.

tz . IV.
obald das Aufstehezeichen zu der im Horarmm M bestimmten Stunde mit

der Glocke gegeben ist , so müssen die Wärter die Vetter ihrer Kranken zu¬
rechte machen , und die irrdenen und zinnernen Spuckgefäffe , Harngläser
und zinnernen Nachttöpfe ausleeren und putzen , die Spitalknechte aber
müssen zu eben der Zeit die Leibstühle und Leibschüsseln bis auf jene , die bis
zur Ordination aufzubehalten sind , reinigen , nur müssen die Krankenwärter
sowohl die Leibschüffeln als Leibstühle jedesmal in die Abtritte tragen , wenn
sie dann von den Knechten gesäubert sind , so müssen sie selbe auch wieder ab¬
holen . Die Chirurgen von jedwedem Sale haben diesfalls den Unteroffizie¬
ren Krankenwärtern und Spitalknechten die gehörige Anleitung zu geben , da¬
mit sie auch nebstbey alle derley Geschirre stracks , nachdem sie ausgewaschen,
wieder an die gehörige Stelle setzen , denn sie müssen dafür haften»

§. V.
eym zweyten Glockenzeichen , welches eine halbe Stunde nachher gegeben

wird , müssen die Wärter die Wundärzte beym Medizineingeben begleiten,
und ihnen die hiebey nöthigen Dinge nachtragen , z . B . die Dekokten re.

§ . VI.



von der Schuldigkeit , der Krankenwärter , rc.

tz . VI.
28enn eine Stunde später nach dem Eingeben ; ( stehe Horarmmk ' ) ein drit¬

tes Zeichen mit der Glocke gegeben wird , so haben ste den Numeren der

Säte nach die Suppe für ihre Kranken abzuholen , die alsdenn unter der Auf¬

sicht der Ober - und Unterchirurgen den Kranken in den Sälen ausgethetlt

wird . Die nämliche Ordnung kömmt mittags und abends auch zu beob¬

achten.

tz. VII.

^Lene Kranken , so Purganzen oder Brechmittel bekommen haben ; oder die

eben einen Fieberanfall hatten : dürfen keine Suppe erhalten : hingegen reicht

man den ersteren eine klare Brühe , so wie es die Wundärzte anordnen . Fie¬

berkranke erhalten ihre Suppe erst , wenn der paroxrsimrs zu Ende ist.

h . VIII.
Äevor die Speisen für die Kranken abgeholet werden , müssen die Unteroffi¬

ziere Nachsehen , ob die Geschirre sauber sind , ob ste rein gewaschen : eben so

genau müssen sie darauf sehen , daß sie nach dem Essen wieder gereiniget und

abgetrocknet werden , und besonders , wenn die Suppe oder eine andere Brü¬

he solche Bestandtheile hätte , welche , wenn etwas von denselben im Geschir¬

re M 'ückblieb , Anlaß geben könnte , daß sich ein schädlicher Rost ansetzte.

§ . IX.

3ur Ordinationszeit oder auch beym Verbände müssen die Wärter die Glut-

pfannen mit glühenden Kohlen in Bereitschaft halten : bey dieser Gelegenheit
müf.
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müsse» sowohl die Wärter , als die Spitalknechte alles genau befolgen / was
ihnen von den Feldchirurgen anbefohlen wird . Beyde müssen / wenn es ver>>
langtwird / dieLeibschüsseln/Harngläser/ Spcypfännchen , Epter - undBlut-
schaalen ic . herbeybringen. Nach der Ordination aber müssen §e derley Ge¬
faste gleich ausleeren und reinigen. Auch haben die Wärter während dem
Verbände jene Behältnisse zu tragen , wo die befleckte Karpie , die unreinen
Kompressen und Binden darein geworfen werden / auch die Umschläge u . d . gl.
haben fle bey Händen zu halten . Wenn der Verband zu Ende ist , müssen
sie die unreine Karpie in den hiezu bestimmten Ort werfen ; die beschmutzten
Kompressen und Binden aber auf einen anderen Platz legen / wo sie dann von
einem Praktikanten gezählet , ausgezeichnet , und zum Waschen übergeben
werden. Diese hiebey gebrauchten Gefässe müssen gleich darnach gereiniget wer¬
den-

tz . X.
^ enn der Verband und die Ordination morgens und abends vorbey sind/
so müssen die Wärter , die beym Verbände nöthig gewesenen Gefässe und Ge>
räche auSleeren / und säuberen ; doch dürfen sie sich bepm Putzen dieser Ge¬
schirre weder des Sandes / noch der Asche bedienen / sondern sie müssen sie mit
warmen Wasser abspühlen, und einem leinenen Tuche sauber abtrocknen. Gläser,
die leer sind , müssen von den Krankenwärtern in die Apotheke getragen wer¬
den / so wie es auch ihre Schuldigkeit ist , die verordneten Arznepen abzuho-
len . bepbeö muß aber in Begleitung der subalternen Chirurgen geschehen

j . XI.
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§. XI.
^ ie müssen die Krankensale , so ihnen zum säubern übergeben sind / auskeh»
ren / besonders den Staub und Unrath unter den Bettstätten wegschaffen , so
zwar , daß in keinem Winkel eine Unsauberkeit zurückbleibt. Auch die Un-
guentarien , Fenster , Kasten , Bettstätte , Banke re . müssen sie niedlich und sau¬
ber halten . — Nie dürfen sie Massen , daß sich Spinnweben ansetzen ; sollten
sich doch hie und da einige vorffnden , so müssen sie 's sauber zerstören , so , daß
man nichts zu sehen bekömmt. Ware der Fußboden der Säle naß , so müssen
ihn die Wärter mit Sand wohl austrocknen z auch haben sie täglich die Fen¬
sterscheiben , wenn sie feucht sind , mit einem trockenen Tuche abzuwischen.

§ . XU . ,
'

.« - U
38enn nach dem Verbände die Krankenwärter nöthig wären , daß sie nämlich
Bähungen , Pflaster , Salben re. herbeybringm müßten , oder daß man sie bey
Zurichtungen der Bäder brauchte , so dürfen sie sich nicht weigern , sowohl den

- Chirurgen alS Kranken selbst an die, Hand zu gehen. — Wenn ein kraftloser
Kranker einen unreinen Mund oder schmutzige Hände hat , so müssen sie ihm
das Wasser zum Waschen , auch wenn es verordnet , zum Fußbaade an fein
Bette bringen , oder ihn , wenn es nöthig wäre , selbst waschen.

tz. XIU.
Ämch müssen sie jenen Kranken , die es vonnöthen haben , unter Tag
öfters aufbetten ; fänden die Chirurgen frisches Bettgeräth erfoderlich , W
müssen sie es herbe-holen , und ordnen. Schwachen Kranken , die sich nicht

R aus
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aus dem Bette heben können , müssen sie mit aller Bereitwilligkeit die Le :b-
schüffeln unterschieben. Könnten sich einmahl die nicht allzuschwachenaufdie an den
Bettern stehenden Leibstühle setzen / so müssen sie ihnen Hieber- dennoch an die
Hand gehen , und inzwischen das Bette mit der Decke warm erhalten.

s
'

XIV.
Winter müssen sie , so oft es nöthig ist , die Vetter mit den kupfernen

sogenannten Wannpsännen wohl durchwarmen : dies kömmt jenen Kranken
gut zu Statten , die an Ruhr , Bauchfluß , Kolik / Seitenstechen re . dahin lie¬
gen ; fermrs die eben in einem kritischen Schweift sind ; die ein frisches Hemd
anlegen z die mit Fieberfrost im Spitate Zuwachsen. Derley Hilfteistungen
müssen die Wärter den Kranken mit so viel Liebe und Gelassenheit in Erfüllung
bringe» / daß , wenn auch ein Leidender aus Schmerzen ungeduldig gegen sie
ausbrache / sie ihm darum nicht grob begegnen dürfen ; ^entweder müssen sie
ihn damals trösten , oder gar Wschweigen.

tz . XV.
^ ' ie unreinen Hemder oder Leintücher müssen sie , so oft es die Chirurgen
für gut befinden / mit reinen auswechseln . Sie müssen die Kranken kämmen,
wenn sie Ungeziefer auf dem Kopf hätten ; aber ihnen nie ohne Geheiß der
Wundärzte die Haare abschneiden; ferners denselben die Nagel beschneiden ; sie
Maschen , so oft es nöthig ist.

§. XVI.
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h . XVI.
Nebst allen diesen muffen sie ganz besonders darauf besorgt seyn , daß sie de*
neu mit Brustentzündungen und Husten daniederliegenden Kranken sowohl bey
Lag als bey Nacht die verordneten Getränke warm darreichen -, eben dies müs¬
sen sie auchbey den Speisen und beym mlttägigen Tranke beobachten : diesen
Kranken muffen sie damals ein zwar reines , aber dennoch überschlagen warmes
Wasser geben : nur Rekonvalescenten und andere dürfen es kalt trin¬
ken . Um dieses in Erfüllung setzen zu kennen , hat man in der Nähe der Sale
kleine Küchen erbauen lassen , auch besondere Warmmaschinen angeschaffet,
wodurch die Mixturen , Dekokte u - d. gl. kennen gewärmt werden.

h . XVII.
Wenn die Arzneyen verfertiget sind , so müssen die Wärter in Begleitung je¬
ner Unterchirurgcn oder Praktikanten , die cs betrift / in die Apotheke gehen,
sie abzuhohleu. Sind sie damit in den Sälen angelanget, so werden sie sich
nicht unterstehen , ein Mdieingcfaß auf irgend ein Bett zu stellen , sondern die
Arzneyaustheilung liegt den Wundärzten ob / noch viel weniger aber darf es
einer wagen , den Kranken selbst einzugeben/oder Umschläge Pflaster u . d.

gl. aufzulegen.
h . XVIII.

§ ) ie Oefen müssen sie zu solch einem Grade erhitzen , wie sie die Vorschrift er¬
halten : auchhaben sie , wie es m dem vorhergehenden 2^apttel ist angegeben

R r worden.
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worden , zu den bestimmten Stunden sowohl die »dem , als untern Ventils,
toren zu vfnen.

h . XU
^) N jedwedem Saale , wo gefährliche Erternistenoder Internisten liegen , müffen
zwey Wärter Nachtwache halten , einer muß bis zur Mitternacht , dersande-
re von Mitternacht bis frühe wachen >- diese wachenden Wärter müffen den Lhi<
rurgen an die Hand gehen , und all das befolgen , was ihnen zum Besten der
Kranken als zuträglich anbefohlen wird . Eine ihrer Hauptsorgen muß es sepn,
daß sie die brennenden Lampen nicht erlöschen lassen , und daß für jene Kranke,
die es bedürfen , immer ein Feuer unterhalten wird.

tz . XX.
Auch wird ihnen unter einer Strafe verdorben , weder in den Krankensälen,
noch auf den Gängen Tabak zu rauchen. So därfen sie auch selbst nicht »er¬
statten , daß die Rekonvalescenten, noch weniger die Kranken rauchen : ja wen»
sie einen mit einer Pfeife sehen , so müssen sie ihm dieselbe abnehmen , und
sie ihrem Unteroffizier übergeben , wo sie der Eigenthümer alsdenn wieder
abfodern kann , wenn er als gesund aus dem Spitale geht - — Zwar ist
die Sage : Soldaten sind des Tabakrauches gewohnt ; allein der Gewohn-
- eit wegen wird wohl niemand krank, wer cs folglich wird , muß sich pfle¬
gen; und zudem hat man schon einigemal gesagt , daß es theils mit Feu¬
ersgefahr , Heils mit Nachtheil für die Kranken verknüpft ist. Wenn in-

> dessen
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dessen die Wärter stracks rauchen wollten , so ist es ihnen nur im Hofe
erlaubt.

h . XXI.
I ^nter die streng zu leistenden Pflichten der Unteroffiziere , und Wärter gehöret
ferners/ daß sie den Kranken ausserden angeordneten Speisen und Getränken keine
andere heimlich oder öffentlich zustecken/ widrigenfalls werden sie aufs schär-
feste gestrafet ; vielmehr haben sie darauf zu sehen , daß niemand anderer
den Kranken Essen und Trinken ins Spital zuträgt.

tz. XXII.
28enn ein Soldat gestorben ist , so muß der Wärter vom Sale sowohl
dem Spitalpriester , als dem inspektiom

'renden oder wachehabenden Batail¬
lons - oder Oberchirurgus die Nachricht bringen ; der letztere wird sodann durch
einige Krankenwärter den Kadaver oder in die Zergliederungskammer , oder
in die Todtenkammer bringen lassen.

H . XXIII.
Nachher müssen sie das ganze Bettgeräth des Verstorbenen , und wenn eS
die Chirurgen für gut befinden , auch die Bettstätte in das Spltalbettma-
gazin tragen , an die Stelle dieses aber ein frisches reines Bett sezen.

§. XXIV.
Wenn der prssektor oder ein anderer Oberchirurguö von den Wärtern
fodert , daß sie die zu den anatomischen Vorlesungen bestimmten Leichen
aus der Praparirkammer in den Hörsal , und von da wieder in die Zerglie¬

derung^
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dcrungskgmmer tragen sollen , so müssen sie gehorchen : so wie sie dem pro»
sektor überhaupt zur Hand seyn müssen , was die Beschäftigungen der
Schule angeht.

tz . XXV.
Auch müssen sie zu gewissen Stunden die Oefen des Amphitheaters und
der Bibliothek im Winker Hitzen , und den Hörsal , so wie die übrigen dar-
anstossenden Säle der Schule, wenn cs ihnen befohlen wird , auskehren;
so haben sie auch das Vorhauö der Akademie zu säubern , müssen aber al-
lemal , wenn es nöthig iss , vorher Wasser aufsprizen , damit beym Kehren
mit dem Besen nicht Staub gemacht wird , der sich in die Zimmer der Aka¬
demie einschleichen , und die allda aufbewahrten Kunstwerke verderben könn»
ke : zu dieser Arbeit und zu denen des Prosektors sind zwey eigene Wärter
bestimmt-

§ . XXVI.
§ )a sowohl die Unteroffiziere als Krankenwärter für das Spital auf immer
Mt sind , und sich folglich im Spitaldienst selbst recht fertig und geschickt
machen können , so hat man nicht nur in Friedenözeiten zum Besten der
Kranken gute Individuen, sondern man wird auch diese Leute auf diese
Art zum Vortheil des Krankendienstes für Kriegszeiten gleichsam vorbereitet
haben , so zwar : daß diese Unterossiziere wieder ander» , diese Wärter aber
als Oberkrankenwärter den damals in grösserer Anzahl neu kommandirten
Anleitung in diesem Dienste geben können.

§ . XXVII.
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XXVll.
Krankenwärter , die dem Spielen ergeben , oder in ihren Verrichtungen nach-

lässig sind , werden nicht im Spitale gelitten , noch viel weniger aber jene,

die sch der Trunkenheit überlassen. Ueber Fehltritte haben sie die Offiziere

vom Spital zu strafen.

§ . XXVIII.
^ amit alles dies / was den Unteroffizieren / Krankenwärtern und Spital¬

knechten zu Lhun obliegt , und ihnen hier vorgeschrieben ist / richtig und

pünktlich vollzogen wird / so müssen die Unteroffiziere scharf über alles zur

Verantwortung angehalten werden ; auch verspricht man sich hoffen zu dür¬

fen/ daß der Offizier diese Mannschaft , so oft er es wird nöthig finden,

zufammcnrust / und ihnen diese hier enthaltenen Punkten selbst vorliest/

oder vor lesen läßt.
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